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Vertretungsvollmacht/Maklervollmacht Anlage 2
zum Maklervertrag vom  

Auftraggeber:

Vorname und Name; bei gewerblichem Auftraggeber Firma

Straße und Ort

Geburtsdatum; bei gewerblichem Auftraggeber ggf. Handelsregister-Nr.

Versicherungsmakler:

Versicherungsbüro 

Daniel Olle

Poisentalstraße 4

01705 Freital

in Kooperation mit 

Der Auftraggeber bevollmächtigt den Versicherungsmakler und einen eventuellen Rechtsnachfolger des 
Versicherungsmaklers zur Regelung seiner Versicherungsverhältnisse, zur Betreuung seiner 
Versicherungsangelegenheiten sowie zur Beschaffung des erforderlichen Versicherungsschutzes.

Diese Vollmacht umfasst insbesondere
1. die aktive und passive Vertretung des Auftraggebers gegenüber den jeweiligen Versicherern einschließlich der 

Abgabe aller die Versicherungs- und sonstigen Verträge betreffenden Willenserklärungen und Anzeigen.
2. die Kündigung bestehender und den Abschluss neuer Versicherungsverträge.
3. die Geltendmachung der Versicherungsleistungen aus vom Versicherungsmakler vermittelten bzw. betreuten 

Versicherungsverhältnissen, die sonstige Mitwirkung bei der Schadensregulierung, nicht jedoch die 
Entgegennahme von Geldzahlungen aus Versicherungsverträgen.

4. die Einleitung des Ombudsmannverfahrens gegen den Versicherer im Falle der Leistungsablehnung.

Die gesamte Korrespondenz des Versicherers mit dem Versicherungsnehmer ist über den Versicherungsmakler zu 
führen oder diesem zu überlassen. Der Versicherungsmakler ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die 
Vollmacht ist zeitlich nicht befristet. Sie kann vom Auftraggeber gem. § 168 BGB jederzeit schriftlich widerrufen 
werden.

Ausweis:
Der Versicherungsmakler weist sich durch eine Kopie dieser Urkunde als Bevollmächtigter des Auftraggebers aus. 
Sofern das jeweilige Versicherungsunternehmen auf die Einsicht der Originalurkunde besteht, ist dies dem Makler 
sofort mitzuteilen.
Dem Makler ist bekannt, dass der Versicherer rechtlichen Anspruch auf Vorlage einer Original-Vertretungsvollmacht 
gem. § 174 BGB hat. Sofern gewünscht kann diese vorgelegt werden.
Gem. § 175 BGB hat der Makler in diesem Fall einen rechtlichen Anspruch auf sofortige Rückgabe der Original-
Vertretungsvollmacht durch den Versicherer.

                                                          

Ort, Datum                Unterschrift des Auftraggebers


